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Sehr geehrter Herr Guse,

das auf lhre Strafanzeige vom 03.08.2009

gegen Herrn Döring

wegen falscher uneidl icher Aussage

eingeleitete Ermittlungsverfahren habe ich eingestellt (S 170 Absatz 2 der Strafprozessord-

nung), ohne in weitere Ermitt lungen einzutreten.

Es liegt kein für weitere Ermittlungen erforderlicher Anfangsverdacht vor, da ein strafbares Ver-

halten des Herrn Döring nicht erkennbar ist. Eine falsche uneidl iche Aussage gem. S 153 SIGB

sehe ich in der Außerung des Herrn Döring ,,Herr Guse ist ein Angehöriger einer aktiven lnter-

essenbewegung, die versucht, Kehrungen und Messungen von Schornsteinfegern zu verhin-

dern" nicht. Laut Internet sind Sie Mitgl ied der Interessengemeinschaft , ,Metropole - nein dan-

ke" und Vorstandsmitgl ied der Partei Bund Couragierter Deutscher Bürger,,Die Couragierten".

Aus lhren weiteren Angaben zur Sache entnehme ich, dass Sie mit Messungen und Kehrun-

gen, die im Jahr 2008 ohne Rechtsgrundlage angeordnet wurden, nicht einverstanden waren.

Naheliegend ist, dass Sie dagegen, in welcher Form auch immer, vorgegangen sind. Dies war

wohl auch Gegenstand des Gerichtsverfahrens gegen Sie. Demnach ist die Aussage des Herrn

Döring nicht falsch.

Aus demselben Grund geht auch eine Strafbarkeit gem. SS 186, 187 SIGB (üble Nachrede und

Verleumdung) fehl, da Herr Döring keine unwahren Tatsachen behauptet hat.

Eine falsche Verdächtigung gem.S 164 StGB l iegt ebenfal ls nicht vor, da nicht ersichtl ich ist,

dass Herr Döring Sie einer rechtswidrigen Tat bezichtigt hätte.

Verkehrsverbindungen (unverbindl ich): Busse 187,245,342,343; U-Bhf. Turmstr.;  S-Bhf. Bel levue:
Dienstgebäude Alt-Moabit 5: Busse TXL, 187, 245; S-Bhf. Berl in-Hauptbahnhof
Dienstgebäude Kirchstr. T: Busse 245,TXL; U-Bhf. Turmstr., S-Bhf. Bellevue
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Für den Voru,rurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung kann ich keinerlei Anhaltspunkte

erkennen.

Die weiteren von lhnen genannten Straftatbestände Anzettelung von Wil lkürmaßnahmen, Wil l-

kür und Amtsmissbrauch sind nach deutschem Recht keine Straftatbestände. Die Verletzung

anderer Straftatbestände ist nicht ersichtlich.

Gegen diesen Bescheid steht lhnen binnen zwei Wochen nach der Bekanntgabe die Be-

schwerde an die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Elßholzstr. 30-33, 10781 Berlin, zu. Durch

Einlegung der Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft Berlin wird die Frist gewahrt.

Die Beschwerde muss in deutscher Sprache verfasst sein.

Etwaige zivilrechtliche Ansprüche werden durch diesen Bescheid nicht berührt.

Hochachtungsvoll

Schlicht
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